
SGB II-Änderungen, vom Bundestag beschlossen 
 
 
§ 6 Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende    
 
(1) Träger der Leistungen nach diesem Buch sind: 
1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes be-
stimmt, 
2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16a, §§ 22 und 23 Abs. 3, 
soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind (kommunale Träger). 
Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftra-
gen; sie sollen einen Außendienst zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch einrichten. 
(2) Die Länder können bestimmen, dass und inwieweit die Kreise ihnen zugehörige Ge-
meinden oder Gemeindeverbände zur Durchführung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 genann-
ten Aufgaben nach diesem Gesetz heranziehen und ihnen dabei Weisungen erteilen kön-
nen; in diesen Fällen erlassen die Kreise den Widerspruchsbescheid nach dem Sozialge-
richtsgesetz. § 44b Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt. Die Sätze 1 und 2 gelten auch in den 
Fällen des § 6a mit der Maßgabe, dass eine Heranziehung auch für die Aufgaben nach § 
6b Abs. 1 Satz 1 erfolgen kann. 
(3) Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften dieses 
Gesetzes über die Zuständigkeit von Behörden für die Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de dem besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen.  
 
§ 6a Zugelassene kommunale Träger 
 
(1) Die Zulassungen der auf Grund der Kommunalträger-Zulassungsverordnung in der 
Fassung vom 24. September 2004 (BGBl. I S. 2349) anstelle der Bundesagentur als Trä-
ger der Leistungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zugelassenen kommunalen Trä-
ger werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung über 
den 31. Dezember 2010 hinaus unbefristet verlängert, wenn die zugelassenen kommuna-
len Träger gegenüber der zuständigen obersten Landesbehörde die Verpflichtungen nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 5 bis zum 30. September 2010 anerkennen.  
(2) Auf Antrag wird eine begrenzte Zahl weiterer kommunaler Träger vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales als Träger im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zugelassen, wenn sie  
1. geeignet sind, die Aufgaben zu erfüllen,  
2. sich verpflichten, eine besondere Einrichtung nach Absatz 5 zu schaffen,  
3. sich verpflichten, mindestens 90 Prozent der Beamten und Arbeitnehmer der Bundes-
agentur, die zum Zeitpunkt der Zulassung mindestens seit 24 Monaten in der im Gebiet 
des kommunalen Trägers gelegenen Arbeitsgemeinschaft oder Agentur für Arbeit in ge-
trennter Aufgabenwahrnehmung im Aufgabenbereich nach § 6 Absatz 1 Satz 1 tätig wa-
ren, vom Zeitpunkt der Zulassung an, dauerhaft zu beschäftigen,  
4. sich verpflichten, mit der zuständigen Landesbehörde eine Zielvereinbarung über die 
Leistungen nach diesem Buch abzuschließen und  
5. sich verpflichten, die in der Rechtsverordnung nach § 51b Absatz 1 Satz 2 festgelegten 
Daten zu erheben und gemäß den Regelungen nach § 51b Absatz 4 an die Bundesagen-
tur zu übermitteln, um bundeseinheitliche Datenerfassung, Ergebnisberichterstattung, 
Wirkungsforschung und Leistungsvergleiche zu ermöglichen.  
Für die Antragsberechtigung gilt § 6 Absatz 3 entsprechend. Der Antrag bedarf in den 
dafür zuständigen Vertretungskörperschaften der kommunalen Träger einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder sowie der Zustimmung der zuständigen obersten Landesbe-
hörde. Die Anzahl der nach den Absätzen 1 und 2 zugelassenen kommunalen Träger 
beträgt höchstens 25 Prozent der zum 31. Dezember 2010 bestehenden Arbeitsgemein-
schaften nach § 44b in der bis zum … geltenden Fassung, zugelassenen kommunalen 
Trägern sowie der Kreise und kreisfreien Städte, in denen keine Arbeitsgemeinschaft 
nach § 44b in der bis zum … geltenden Fassung errichtet wurde (Aufgabenträger).  



(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, Voraussetzungen der 
Eignung nach Absatz 2 Nummer 1 und deren Feststellung sowie die Verteilung der Zulas-
sungen nach Absatz 2 und 4 auf die Länder durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zu regeln.  
(4) Der Antrag nach Absatz 2 kann bis zum 31. Dezember 2010 mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2012 gestellt werden. Darüber hinaus kann vom 30. Juni 2015 bis zum 31. Dezem-
ber 2015 mit Wirkung zum 1. Januar 2017 ein Antrag auf Zulassung gestellt werden, so-
weit die Anzahl der nach Absatz 1 und 2 zugelassenen kommunalen Träger 25 Prozent 
der zum 1. Januar 2015 bestehenden Aufgabenträger nach Absatz 2 Satz 4 unterschrei-
tet. Die Zulassungen werden unbefristet erteilt.  
(5) Zur Wahrnehmung der Aufgaben an Stelle der Bundesagentur errichten und unterhal-
ten die zugelassenen kommunalen Träger besondere Einrichtungen für die Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch.  
(6) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung der zuständigen 
obersten Landesbehörde durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
die Zulassung widerrufen. Auf Antrag des zugelassenen kommunalen Trägers, der der 
Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde bedarf, widerruft das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales die Zulassung durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates. Die Trägerschaft endet mit Ablauf des auf die Antragstellung fol-
genden Kalenderjahres.  
(7) Auf Antrag des kommunalen Trägers, der der Zustimmung der obersten Landesbehör-
de bedarf, widerruft, beschränkt oder erweitert das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales die Zulassung nach Absatz 1 oder 2 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates, wenn und soweit die Zulassung auf Grund einer kommunalen Neuglie-
derung nicht mehr dem Gebiet des kommunalen Trägers entspricht. Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 bis 5 gilt bei Erweiterung der Zulassung entsprechend. Der Antrag nach Satz 1 
kann bis zum 1. Juli eines Kalenderjahres mit Wirkung zum 1. Januar des folgenden Ka-
lenderjahres gestellt werden.  
 
 
§ 6b Rechtsstellung der zugelassenen kommunalen Träger 
 
(1) Die zugelassenen kommunalen Träger sind an Stelle der Bundesagentur im Rahmen 
ihrer örtlichen Zuständigkeit Träger der Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 mit Aus-
nahmeder sich aus den §§ 44b, 48b, 50, 51a, 51b, 53, 55, 56 Absatz 2, §§ 64 und 65d 
ergebenden Aufgaben. Sie haben insoweit die Rechte und Pflichten der Agentur für Ar-
beit. 
(2) Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließ-
lich der Verwaltungskosten mit Ausnahme der Aufwendungen für Aufgaben nach § 6 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2. § 46 Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 und 3 Satz 1 gilt entsprechend. § 46 Ab-
satz 5 bis 9  bleibt unberührt. 
(3) Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, die Leistungsgewährung zu prüfen. 
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales prüft, ob Einnahmen und Ausgaben in 
der besonderen Einrichtung nach § 6a Absatz 5 begründet und belegt sind und den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. Die Prüfung kann in 
einem vereinfachten Verfahren erfolgen, wenn der zugelassene kommunale Träger ein 
Verwaltungs- und Kontrollsystem errichtet hat, das die Ordnungsmäßigkeit der Berech-
nung und Zahlung gewährleistet und er dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
eine Beurteilung ermöglicht, ob Aufwendungen nach Grund und Höhe vom Bund zu tra-
gen sind. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kündigt örtliche Prüfungen bei 
einem zugelassenen kommunalen Träger gegenüber der nach § 48 Absatz 1 zuständigen 
Landesbehörde an und unterrichtet sie über das Ergebnis der Prüfung 
 (5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann von dem zugelassenen kommu-
nalen Träger die Erstattung von Mitteln verlangen, die er zu Lasten des Bundes ohne 
Rechtsgrund erlangt hat. Der zu erstattende Betrag ist während des Verzugs zu verzin-
sen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr drei Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz. 



 
 
§ 6c Personalübergang bei Zulassung weiterer kommunaler Träger und bei Beendi-
gung der Trägerschaft  
 
(1) Die Beamten und Arbeitnehmer der Bundesagentur, die am Tag vor der Zulassung 
eines weiteren kommunalen Trägers nach § 6a Absatz 2 und mindestens seit 24 Monaten 
Aufgaben der Bundesagentur als Träger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 in dem Gebiet des 
kommunalen Trägers wahrgenommen haben, treten zum Zeitpunkt der Neuzulassung 
kraft Gesetzes in den Dienst des kommunalen Trägers über. Für die Auszubildenden bei 
der Bundesagentur gilt Satz 1 entsprechend. Die Versetzung eines nach Satz 1 überge-
tretenen Beamten vom kommunalen Träger zur Bundesagentur bedarf nicht der Zustim-
mung der Bundesagentur, bis sie zehn Prozent der nach Satz 1 übergetretenen Beamten 
und Arbeitnehmer wieder aufgenommen hat.  Bis zum Erreichen des in Satz 3 genannten 
Anteils ist die Bundesagentur zur Wiedereinstellung eines nach Satz 1 übergetretenen 
Arbeitnehmers verpflichtet, der auf Vorschlag des kommunalen Trägers dazu bereit ist. 
Die Versetzung und Wiedereinstellung im Sinne der Sätze 3 und 4 ist innerhalb von drei 
Monaten nach dem Zeitpunkt der Neuzulassung abzuschließen. Die Sätze 1 bis 5 gelten 
entsprechend für Zulassungen nach § 6a Absatz 4 Satz 2 sowie Erweiterungen der Zu-
lassung nach § 6a Absatz 7.  
(2) Endet die Trägerschaft eines kommunalen Trägers nach § 6a, treten die Beamten und 
Arbeitnehmer des kommunalen Trägers, die am Tag vor der Beendigung der Trägerschaft 
Aufgaben anstelle der Bundesagentur als Träger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 durchge-
führt haben, zum Zeitpunkt der Beendigung der Trägerschaft kraft Gesetzes in den Dienst 
der Bundesagentur über. Für die Auszubildenden bei dem kommunalen Träger gilt Satz 1 
entsprechend.  
(3) Treten Beamte auf Grund der Absätze 1 oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines 
anderen Trägers über, wird das Beamtenverhältnis mit dem anderen Träger fortgesetzt.  
Treten Arbeitnehmer auf Grund der Absätze 1 oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines 
anderen Trägers über, tritt der neue Träger unbeschadet des Satzes 3 in die Rechte und 
Pflichten aus den Arbeitsverhältnissen ein, die im Zeitpunkt des Übertritts bestehen. Vom 
Zeitpunkt des Übertritts an sind die für Arbeitnehmer des neuen Trägers jeweils geltenden 
Tarifverträge ausschließlich anzuwenden. Den Beamten oder Arbeitnehmern ist die Fort-
setzung des Beamten- oder Arbeitsverhältnisses von dem aufnehmenden Träger schrift-
lich zu bestätigen. Für die Versorgungslastenteilung hinsichtlich der auf Grund der Absät-
ze 1 oder 2 übertretenden Beamten gelten die Regelungen des Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrages entsprechend. Mit Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrages, frühestens ab 1. Januar 2011, sind für die jeweils beteiligten Dienstherrn 
die im Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung bestimmten Regelungen entsprechend 
anzuwenden.   
(4) Beamten, die nach den Absätzen 1 oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines anderen 
Trägers übertreten, soll ein gleich zu bewertendes Amt übertragen werden, das ihrem 
bisherigen Amt nach Bedeutung und Inhalt ohne Berücksichtigung auf Dienststellung und 
Dienstalter entspricht. Wenn eine dem bisherigen Amt entsprechende Verwendung im 
Ausnahmefall nicht möglich ist, kann ihnen auch ein anderes Amt mit geringerem Grund-
gehalt übertragen werden. Verringert sich nach Satz 1 oder 2 der Gesamtbetrag von 
Grundgehalt, allgemeiner Stellenzulage oder entsprechender Besoldungsbestandteile und 
anteiliger Sonderzahlung (auszugleichende Dienstbezüge), hat der aufnehmende Träger 
eine Ausgleichszulage zu gewähren. Die Ausgleichszulage bemisst sich nach der Diffe-
renz zwischen den auszugleichenden Dienstbezügen beim abgebenden Träger und beim 
aufnehmenden Träger zum Zeitpunkt des Übertritts. Auf die Ausgleichszulage werden alle 
Erhöhungen der auszugleichenden Dienstbezüge beim aufnehmenden Träger angerech-
net. Die Ausgleichszulage ist ruhegehaltfähig. Als Bestandteil der Versorgungsbezüge 
vermindert sich die Ausgleichszulage bei jeder auf das Grundgehalt bezogenen Erhöhung 
der Versorgungsbezüge um diesen Erhöhungsbetrag. Im Fall des Satzes 2 dürfen die 
Beamten neben der neuen Amtsbezeichnung die des früheren Amtes mit dem Zusatz 
„außer Dienst“ („a.D.“) führen.  



(5) Arbeitnehmern, die nach den Absätzen 1 oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines 
anderen Trägers übertreten, soll grundsätzlich eine tarifrechtlich gleichwertige Tätigkeit 
übertragen werden. Wenn eine derartige Verwendung im Ausnahmefall nicht möglich ist, 
kann ihnen eine niedriger bewertete Tätigkeit übertragen werden. Verringert sich das Ar-
beitsentgelt nach den Sätzen 1 und 2, ist eine Ausgleichszahlung in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Arbeitsentgelt bei dem abgebenden Träger zum Zeitpunkt 
des Übertritts und dem jeweiligen Arbeitsentgelt bei dem aufnehmenden Träger zu zah-
len.  
 
 
§ 6d Jobcenter 
 
Die gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b und die zugelassenen kommunalen Träger 
nach § 6a führen die Bezeichnung Jobcenter. 
 
 
§ 18a Zusammenarbeit mit den für die Arbeitsförderung zuständigen Stellen 
 
Beziehen erwerbsfähige Hilfebedürftige auch Leistungen der Arbeitsförderung, so sind die 
Agenturen für Arbeit, die zugelassenen kommunalen Träger und die gemeinsamen Ein-
richtungen  verpflichtet, bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch mit den 
für die Arbeitsförderung zuständigen Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit eng zu-
sammenzuarbeiten. Sie unterrichten diese unverzüglich über die ihnen insoweit bekann-
ten, für die Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitsförderung erforderlichen Tatsachen, 
insbesondere über 
1. die für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die auch Leistungen der Arbeitsförderung bezie-
hen, vorgesehenen und erbrachten Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, 
2. den Wegfall der Hilfebedürftigkeit bei diesen Personen. 
 
 
§ 18b Kooperationsausschuss  
 
(1) Die zuständige oberste Landesbehörde und das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales bilden einen Kooperationsausschuss. Der Kooperationsausschuss koordiniert 
die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Landesebene. Im Kooperati-
onsausschuss vereinbaren das Land und der Bund jährlich die Ziele und Schwerpunkte 
der Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik in der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf 
Landesebene. § 48b bleibt unberührt. Die Verfahren zum Abschluss der Vereinbarungen 
zwischen Bund und Ländern werden mit den Verfahren zum Abschluss der Zielvereinba-
rungen zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der Bundesagentur 
sowie deren Konkretisierung in den Zielvereinbarungen der Bundesagentur und den ge-
meinsamen Einrichtungen abgestimmt. Der Kooperationsausschuss kann sich über die 
Angelegenheiten der gemeinsamen Einrichtungen unterrichten lassen. Der Kooperations-
ausschuss entscheidet darüber hinaus bei einer Meinungsverschiedenheit über die Wei-
sungszuständigkeit im Verfahren nach § 44e, berät die Trägerversammlung bei der Be-
stellung und Abberufung eines Geschäftsführers nach § 44c Absatz 2 Nummer 1 und gibt 
in den Fällen einer Weisung in grundsätzlichen Angelegenheiten nach § 44b Absatz 3 
Satz 4 eine Empfehlung ab.  
(2) Der Kooperationsausschuss besteht aus sechs Mitgliedern, von denen drei Mitglieder 
von der zuständigen obersten Landesbehörde und drei Mitglieder vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales entsandt werden. Die Mitglieder des Kooperationsausschusses 
können sich vertreten lassen. An den Sitzungen soll in der Regel jeweils mindestens ein 
Mitarbeiter der zuständigen obersten Landesbehörde und des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales teilnehmen. 
(3) Die Mitglieder wählen einen Vorsitzenden. Kann im Kooperationsausschuss keine Ei-
nigung über die Person des Vorsitzenden erzielt werden, wird der Vorsitzende von den 
Vertretern des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales oder den Vertretern der zu-



ständigen obersten Landesbehörde abwechselnd jeweils für zwei Jahre bestimmt; die 
erstmalige Bestimmung erfolgt durch die Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales. Der Kooperationsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.  
 
 
§ 18c Bund-Länder-Ausschuss  
 
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss für die Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende gebildet. Er beobachtet und berät die zentralen Fragen der 
Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende und Fragen der Aufsicht nach den §§ 
47 und 48, Fragen des Kennzahlenvergleichs nach § 48a Absatz 2 sowie Fragen der zu 
erhebenden Daten nach § 51b Absatz 1 Satz 2 und erörtert die Zielvereinbarungen nach 
§ 48b Absatz 1.  
(2) Bei der Beobachtung und Beratung zentraler Fragen der Umsetzung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende sowie Fragen des Kennzahlenvergleichs nach § 48a Absatz 2 
und Fragen der zu erhebenden Daten nach § 51b Absatz 1 Satz 2 ist der Ausschuss be-
setzt mit Vertretern der Bundesregierung, der Länder, der kommunalen Spitzenverbände 
und der Bundesagentur. Der Ausschuss kann sich von den Trägern berichten lassen.  
(3) Bei der Beratung von Fragen der Aufsicht nach den §§ 47 und 48 ist der Ausschuss 
besetzt mit Vertretern der Bundesregierung und der Aufsichtsbehörden der Länder. Bund 
und Länder können dazu einvernehmlich Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und 
der Bundesagentur einladen, sofern dies sachdienlich ist.  
 
 
§ 18d Örtlicher Beirat  
 
Bei jeder gemeinsamen Einrichtung nach § 44b wird ein Beirat gebildet. Der Beirat berät 
die Einrichtung bei der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstrumente und -
maßnahmen. Die Trägerversammlung beruft die Mitglieder des Beirats auf Vorschlag der 
Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere den Trägern der freien Wohl-
fahrtspflege, den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie den Kammern und 
berufsständischen Organisationen. Vertreter von Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, 
die Eingliederungsleistungen nach diesem Buch anbieten, dürfen nicht Mitglied des Bei-
rats sein. Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Sätze 1 bis 4 gelten entspre-
chend für die zugelassenen kommunalen Träger mit der Maßgabe, dass die Berufung der 
Mitglieder des Beirats durch den zugelassenen kommunalen Träger erfolgt.  
 
§ 18e Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt  
(1) Die Trägerversammlungen bei den gemeinsamen Einrichtungen bestellen Beauftragte 
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt aus dem Kreis der Beamten und Arbeitnehmer, 
denen in den gemeinsamen Einrichtungen Tätigkeiten zugewiesen worden sind. Sie sind 
unmittelbar dem jeweiligen Geschäftsführer zugeordnet.  
 
(2) Die Beauftragten unterstützen und beraten die gemeinsamen Einrichtungen in Fragen 
der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
der Frauenförderung sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei beiden Ge-
schlechtern. Hierzu zählen insbesondere Fragen der Beratung, der Eingliederung in Arbeit 
und Ausbildung sowie des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen und Männern nach 
einer Familienphase.  
 
(3) Die Beauftragten sind bei der Erarbeitung des örtlichen Arbeitsmarkt- und Integrati-
onsprogramms der Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie bei der geschlechter- und 
familiengerechten fachlichen Aufgabenerledigung der gemeinsamen Einrichtung zu betei-
ligen. Sie haben ein Informations-, Beratungs- und Vorschlagsrecht in Fragen, die Auswir-
kungen auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern haben.  
 



(4) Die Beauftragten unterstützen und beraten erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit 
diesen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, Arbeitgeber sowie Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberorganisationen in übergeordneten Fragen der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, der Frauenförderung 
sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei beiden Geschlechtern. Zur Sicherung 
der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt arbeiten die 
Beauftragten mit den in Fragen der Gleichstellung im Erwerbsleben tätigen Stellen im 
Zuständigkeitsbereich der gemeinsamen Einrichtung zusammen.  
 
(5) Die gemeinsamen Einrichtungen werden in den Sitzungen kommunaler Gremien zu 
Themen, die den Aufgabenbereich der Beauftragten betreffen, von den Beauftragten ver-
treten.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die zugelassenen kommunalen Träger.  
 
 
§ 40 Anwendung von Verfahrensvorschriften 
 
(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Die Vorschriften des Drit-
ten Buches über 
1. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 4), 
1a. die vorläufige Entscheidung (§ 328), 
2. die vorläufige Zahlungseinstellung (§ 331) und 
3. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung (§ 335 
Abs. 1, 2 und 5) 
sind entsprechend anwendbar. 
(2) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 vom Hundert der bei der Leistung 
nach § 19 Satz 1 und 3 sowie § 28 berücksichtigten Kosten für Unterkunft, mit Ausnahme 
der Kosten für Heizungs- und Warmwasserversorgung, nicht zu erstatten. Satz 1 gilt nicht 
in den Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches, des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen die Bewilligung lediglich teilweise aufgeho-
ben wird. 
(3) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich nach 
Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistung bindend 
geworden ist, nachzuholen ist. 
(4) Für die Vollstreckung von Ansprüchen der in gemeinsamen Einrichtungen zusam-
menwirkenden Träger nach diesem Buch gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des 
Bundes; im Übrigen gilt § 66 des Zehnten Buches.  
 
 
§ 44a Feststellung von Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit  
 
(1) Die Agentur für Arbeit stellt fest, ob der Arbeitsuchende erwerbsfähig ist. Der Ent-
scheidung können widersprechen: 
1. der kommunale Träger, 
2. ein anderer Träger, der bei voller Erwerbsminderung zuständig wäre oder 
3. die Krankenkasse, die bei Erwerbsfähigkeit Leistungen der Krankenversicherung zu 
erbringen hätte.  
Der Widerspruch ist zu begründen. Im Widerspruchsfall entscheidet die Agentur für Arbeit, 
nachdem sie eine gutachterliche Stellungnahme eingeholt hat. Die gutachterliche Stel-
lungnahme erstellt der nach § 109a Absatz 2 des Sechsten Buches zuständige Träger der 
Rentenversicherung. Die Agentur für Arbeit ist bei der Entscheidung über den Wider-
spruch an die gutachterliche Stellungnahme nach Satz 5 gebunden. Bis zu der Entschei-
dung über den Widerspruch erbringen die Agentur für Arbeit und der kommunale Träger 
bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. 



(1a) Der Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme nach Absatz 1 Satz 4 bedarf es 
nicht, wenn der zuständige Träger der Rentenversicherung bereits nach § 109a Absatz 2 
Satz 2 des Sechsten Buches eine gutachterliche Stellungnahme abgegeben hat. Die 
Agentur für Arbeit ist an die gutachterliche Stellungnahme gebunden.  
(2) Die gutachterliche Stellungnahme des Rentenversicherungsträgers zur Erwerbsfähig-
keit ist für alle gesetzlichen Leistungsträger nach dem Zweiten, Dritten, Fünften, Sechsten 
und Zwölften Buch bindend; § 48 des Zehnten Buches bleibt unberührt.  
(3) Entscheidet die Agentur für Arbeit, dass ein Anspruch auf Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende nicht besteht, stehen ihr und dem kommunalen Träger Erstat-
tungsansprüche entsprechend § 103 des Zehnten Buches zu, wenn dem Hilfebedürftigen 
eine andere Sozialleistung zuerkannt wird. § 103 Absatz 3 des Zehnten Buches gilt mit 
der Maßgabe, dass Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Leistungsverpflichtung des Trägers 
der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe der Tag des Widerspruchs 
gegen die Feststellung der Agentur für Arbeit ist. 
(4) Die Agentur für Arbeit stellt fest, ob und in welchem Umfang die erwerbsfähige Person 
und die dem Haushalt angehörenden Personen hilfebedürftig sind. Sie ist dabei und bei 
den weiteren Entscheidungen nach diesem Buch an die Feststellung der Angemessenheit 
der Kosten für Unterkunft und Heizung durch den kommunalen Träger gebunden. Die 
Agentur für Arbeit stellt fest, ob der erwerbsfähige Hilfebedürftige oder die dem Haushalt 
angehörenden Personen vom Bezug von Leistungen nach diesem Buch ausgeschlossen 
sind.  
(5) Der kommunale Träger stellt die Höhe der angemessenen Kosten für Unterkunft und 
Heizung fest. Er ist dabei und bei den weiteren Entscheidungen nach diesem Buch an die 
Feststellungen der Agentur für Arbeit nach Absatz 4 gebunden. Satz 2 gilt nicht, sofern 
der kommunale Träger zur vorläufigen Zahlungseinstellung berechtigt ist und dies der 
Agentur für Arbeit vor dieser Entscheidung mitteilt.  
(6) Der kommunale Träger kann einer Feststellung der Agentur für Arbeit nach Absatz 4 
Satz 1 oder 3 innerhalb eines Monats schriftlich widersprechen, wenn er auf Grund der 
Feststellung höhere Leistungen für Unterkunft und Heizung zu erbringen hat. Der Wider-
spruch ist zu begründen; er befreit nicht von der Verpflichtung, die Leistungen entspre-
chend der Feststellung der Agentur für Arbeit zu gewähren. Die Agentur für Arbeit über-
prüft ihre Feststellung und teilt dem kommunalen Träger innerhalb von zwei Wochen ihre 
endgültige Feststellung mit. Hält der kommunale Träger seinen Widerspruch aufrecht, 
sind die Träger bis zu einer anderen Entscheidung der Agentur für Arbeit oder einer ge-
richtlichen Entscheidung an die Feststellung der Agentur für Arbeit gebunden.  
 
 
§ 44b Gemeinsame Einrichtung  
 
(1) Zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende bilden die Trä-
ger im Gebiet jedes kommunalen Trägers nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 eine ge-
meinsame Einrichtung. Die gemeinsame Einrichtung nimmt die Aufgaben der Träger nach 
diesem Buch wahr; die Trägerschaft nach § 6 sowie nach den §§ 6a und 6b bleibt unbe-
rührt.. Die gemeinsame Einrichtung ist befugt, Verwaltungsakte und Widerspruchsbe-
scheide zu erlassen. Die Aufgaben werden von Beamten und Arbeitnehmern wahrge-
nommen, denen entsprechende Tätigkeiten zugewiesen worden sind.  
(2) Die Träger bestimmen den Standort sowie die nähere Ausgestaltung und Organisation 
der gemeinsamen Einrichtung durch Vereinbarung. Die Ausgestaltung und Organisation 
der gemeinsamen Einrichtung soll die Besonderheiten der beteiligten Träger, des regiona-
len Arbeitsmarktes und der regionalen Wirtschaftsstruktur berücksichtigen. Die Träger 
können die Zusammenlegung mehrerer gemeinsamer Einrichtungen zu einer gemeinsa-
men Einrichtung vereinbaren.  
(3) Den Trägern obliegt die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Erbrin-
gung ihrer Leistungen. Sie haben in ihrem Aufgabenbereich nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 
oder 2 gegenüber der gemeinsamen Einrichtung ein Weisungsrecht; dies gilt nicht im Zu-
ständigkeitsbereich der Trägerversammlung nach § 44c. Die Träger sind berechtigt, von 
der gemeinsamen Einrichtung die Erteilung von Auskunft und Rechenschaftslegung über 



die Leistungserbringung zu fordern, die Wahrnehmung der Aufgaben in der gemeinsamen 
Einrichtung zu prüfen und die gemeinsame Einrichtung an ihre Auffassung zu binden. Vor 
Ausübung ihres Weisungsrechts in Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung befassen 
die Träger den Kooperationsausschuss nach § 18b. Der Kooperationsausschuss kann 
innerhalb von zwei Wochen nach Anrufung eine Empfehlung abgeben.  
(4) Die gemeinsame Einrichtung kann einzelne Aufgaben auch durch die Träger wahr-
nehmen lassen.  
(5) Die Bundesagentur stellt der gemeinsamen Einrichtung Angebote an Dienstleistungen 
zur Verfügung.  
(6) Die Träger teilen der gemeinsamen Einrichtung alle Tatsachen und Feststellungen mit, 
von denen sie Kenntnis erhalten und die für die Leistungen erforderlich sind.  
 
 
§ 44c Trägerversammlung  
 
(1) Die gemeinsame Einrichtung hat eine Trägerversammlung. In der Trägerversammlung 
sind Vertreter der Agentur für Arbeit und des kommunalen Trägers je zur Hälfte vertreten. 
In der Regel entsenden die Träger je drei Vertreter. Jeder Vertreter hat eine Stimme. Die 
Vertreter wählen einen Vorsitzenden. Kann in der Trägerversammlung keine Einigung 
über die Person des Vorsitzenden erzielt werden, wird der Vorsitzende von den Vertretern 
der Agentur für Arbeit und des kommunalen Trägers abwechselnd jeweils für zwei Jahre 
bestimmt; die erstmalige Bestimmung erfolgt durch die Vertreter der Agentur für Arbeit. 
Die Trägerversammlung entscheidet durch Beschluss mit Stimmenmehrheit. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden; dies gilt nicht für Entscheidun-
gen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 4 und 8. Die Beschlüsse sind vom Vorsitzenden 
schriftlich niederzulegen. Die Trägerversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.  
(2) Die Trägerversammlung entscheidet über organisatorische, personalwirtschaftliche, 
personalrechtliche und personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten der gemeinsamen 
Einrichtung. Dies sind insbesondere  
1. die Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers,  
2. der Verwaltungsablauf und die Organisation,  
3. die Änderung des Standorts der gemeinsamen Einrichtung,  
4. die Entscheidungen nach § 6 Absatz 1 Satz 2 und § 44b Absatz 4, ob einzelne Aufga-
ben durch die Träger oder durch Dritte wahrgenommen werden,  
5. die Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten,  
6. die Arbeitsplatzgestaltung,  
7. die Genehmigung von Dienstvereinbarungen mit der Personalvertretung,  
8. die Aufstellung des Stellenplans und der Richtlinien zur Stellenbewirtschaftung,  
9. die grundsätzlichen Regelungen der innerdienstlichen, sozialen und persönlichen An-
gelegenheiten der Beschäftigten.  
(3) Die Trägerversammlung nimmt in Streitfragen zwischen Personalvertretung und Ge-
schäftsführer die Aufgaben einer übergeordneten Dienststelle und obersten Dienstbehör-
de nach den §§ 69 bis 72 des Bundespersonalvertretungsgesetzes wahr.  
(4) Die Trägerversammlung berät zu gemeinsamen Betreuungsschlüsseln. Sie hat dabei 
die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu berücksichtigen. Bei der Personalbe-
darfsermittlung sind im Regelfall folgende Anteilsverhältnisse zwischen eingesetztem Per-
sonal und Hilfebedürftigen nach diesem Buch zu berücksichtigen:  
1. eins zu 75 bei der Gewährung der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit von erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres,  
2. eins zu 150 bei der Gewährung der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit von er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze 
nach § 7a noch nicht erreicht haben.  
(5) Die Trägerversammlung stellt einheitliche Grundsätze der Qualifizierungsplanung und 
Personalentwicklung auf, die insbesondere der individuellen Entwicklung der Mitarbeiter 
dienen und ihnen unter Beachtung ihrer persönlichen Interessen und Fähigkeiten die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche Qualifikation vermitteln sollen. Die Trägerver-
sammlung stimmt die Grundsätze der Personalentwicklung mit den Personalentwick-



lungskonzepten der Träger ab. Der Geschäftsführer berichtet der Trägerversammlung 
regelmäßig über den Stand der Umsetzung.  
(6) In der Trägerversammlung wird das örtliche Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende unter Beachtung von Zielvorgaben der Träger 
abgestimmt.  
 
 
§ 44d Geschäftsführer  
 
(1) Der Geschäftsführer führt hauptamtlich die Geschäfte der gemeinsamen Einrichtung, 
soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist. Er vertritt die gemeinsame Ein-
richtung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die von der Trägerversammlung in deren 
Aufgabenbereich beschlossenen Maßnahmen auszuführen und nimmt an deren Sitzun-
gen beratend teil.  
(2) Der Geschäftsführer wird für fünf Jahre bestellt. Für die Ausschreibung der zu beset-
zenden Stelle findet § 4 der Bundeslaufbahnverordnung entsprechende Anwendung. 
Kann in der Trägerversammlung keine Einigung über die Person des Geschäftsführers 
erzielt werden, unterrichtet der Vorsitzende der Trägerversammlung den Kooperations-
ausschuss. Der Kooperationsausschuss hört die Träger der gemeinsamen Einrichtung an 
und unterbreitet einen Vorschlag. Können sich die Mitglieder des Kooperationsausschus-
ses nicht auf einen Vorschlag verständigen oder kann in der Trägerversammlung trotz 
Vorschlags keine Einigung erzielt werden, wird der Geschäftsführer von der Agentur für 
Arbeit und dem kommunalen Träger abwechselnd jeweils für zweieinhalb Jahre bestimmt; 
die erstmalige Bestimmung erfolgt durch die Agentur für Arbeit; abweichend davon erfolgt 
die erstmalige Bestimmung durch den kommunalen Träger, wenn die Agentur für Arbeit 
erstmalig den Vorsitzenden der Trägerversammlung bestimmt hat. Der Geschäftsführer 
kann auf Beschluss der Trägerversammlung vorzeitig abberufen werden. Bis zur Bestel-
lung eines neuen Geschäftsführers führt er die Geschäfte der gemeinsamen Einrichtung 
kommissarisch.  
(3) Der Geschäftsführer ist Beamter oder Arbeitnehmer eines Trägers und untersteht des-
sen Dienstaufsicht. Soweit er Beamter oder Arbeitnehmer einer nach § 6 Absatz 2 Satz 1 
herangezogenen Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes ist, untersteht er der Dienst-
aufsicht seines Dienstherren oder Arbeitgebers.  
(4) Der Geschäftsführer übt über die Beamten und Arbeitnehmer, denen in der gemein-
samen Einrichtung Tätigkeiten zugewiesen worden sind, die dienst-, personal- und ar-
beitsrechtlichen Befugnisse der Bundesagentur und des kommunalen Trägers und die 
Dienstvorgesetzten- und Vorgesetztenfunktion, mit Ausnahme der Befugnisse zur Be-
gründung und Beendigung der mit den Beamten und Arbeitnehmern bestehenden 
Rechtsverhältnisse, aus.  
(5) Der Geschäftsführer ist Leiter der Dienststelle im personalvertretungsrechtlichen Sinn 
und Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes.  
(6) Bei personalrechtlichen Entscheidungen, die in der Zuständigkeit der Träger liegen, 
hat der Geschäftsführer ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht.  
(7) Bei der besoldungsrechtlichen Einstufung der Dienstposten der Geschäftsführer sind 
Höchstgrenzen einzuhalten. Die Besoldungsgruppe A 16 der Bundesbesoldungsordnung 
A, in Ausnahmefällen die Besoldungsgruppe B 3 der Bundesbesoldungsordnung, oder die 
entsprechende landesrechtliche Besoldungsgruppe darf nicht überschritten werden. Das 
Entgelt für Arbeitnehmer darf die für Beamte geltende Besoldung nicht übersteigen  
 
 
§ 44e Verfahren bei Meinungsverschiedenheit über die Weisungszuständigkeit  
 
(1) Zur Beilegung einer Meinungsverschiedenheit über die Zuständigkeit nach § 44b Ab-
satz 3 und § 44c Absatz 2 können die Träger oder die Trägerversammlung den Koopera-
tionsausschuss anrufen. Stellt der Geschäftsführer fest, dass sich Weisungen der Träger 
untereinander oder mit einer Weisung der Trägerversammlung widersprechen, unterrich-
tet er unverzüglich die Träger, um diesen Gelegenheit zur Überprüfung der Zuständigkeit 



zum Erlass der Weisungen zu geben. Besteht die Meinungsverschiedenheit danach fort, 
kann der Geschäftsführer den Kooperationsausschuss anrufen.  
(2) Der Kooperationsausschuss entscheidet nach Anhörung der Träger und des Ge-
schäftsführers durch Beschluss mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. Die Beschlüsse des Ausschusses sind vom Vorsitzenden 
schriftlich niederzulegen. Der Vorsitzende teilt den Trägern, der Trägerversammlung so-
wie dem Geschäftsführer die Beschlüsse mit.  
(3) Die Entscheidung des Kooperationsausschusses bindet die Träger. Soweit nach ande-
ren Vorschriften der Rechtsweg gegeben ist, wird er durch die Anrufung des Kooperati-
onsausschusses nicht ausgeschlossen.  
 
 
§ 44f Bewirtschaftung von Bundesmitteln  
 
(1) Die Bundesagentur überträgt der gemeinsamen Einrichtung die Bewirtschaftung von 
Haushaltsmitteln des Bundes, die sie im Rahmen von § 46 bewirtschaftet. Für die Über-
tragung und die Bewirtschaftung gelten die haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bun-
des.  
(2) Zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes bestellt der Geschäftsführer ei-
nen Beauftragten für den Haushalt. Der Geschäftsführer und die Trägerversammlung ha-
ben den Beauftragten für den Haushalt an allen Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 
zu beteiligen.  
(3) Die Bundesagentur hat die Übertragung der Bewirtschaftung zu widerrufen, wenn die 
gemeinsame Einrichtung bei der Bewirtschaftung wiederholt oder erheblich gegen 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstoßen hat und durch die Bestellung eines ande-
ren Beauftragten für den Haushalt keine Abhilfe zu erwarten ist.  
(4) Näheres zur Übertragung und Durchführung der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
des Bundes kann zwischen der Bundesagentur und der gemeinsamen Einrichtung ver-
einbart werden. Der kommunale Träger kann die gemeinsame Einrichtung auch mit der 
Bewirtschaftung von kommunalen Haushaltsmitteln beauftragen.  
(5) Auf Beschluss der Trägerversammlung kann die Befugnis nach Absatz 1 auf die Bun-
desagentur zurück übertragen werden.  
 
 
§ 44g Zuweisung von Tätigkeiten bei der gemeinsamen Einrichtung  
 
(1) Beamten und Arbeitnehmern der Träger und der nach § 6 Absatz 2 Satz 1 herangezo-
genen Gemeinden und Gemeindeverbände, die bis zum 31. Dezember 2010 in einer Ar-
beitsgemeinschaft nach § 44b in der bis zum … geltenden Fassung Aufgaben nach die-
sem Buch durchgeführt haben, werden mit Wirkung zum 1. Januar 2011 Tätigkeiten bei 
der gemeinsamen Einrichtung, die die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft weiter führt, für 
die Dauer von fünf Jahren zugewiesen. Wenn keine Arbeitsgemeinschaften nach § 44b in 
der bis zum … geltenden Fassung eingerichtet waren, werden Beamten und Arbeitneh-
mern, die am 31. Dezember 2010 die Aufgaben dieses Buches in Agenturen für Arbeit 
und Kommunen durchgeführt haben, mit Wirkung zum 1. Januar 2011 für die Dauer von 
fünf Jahren Tätigkeiten bei der gemeinsamen Einrichtung zugewiesen.  
(2) Spätere Zuweisungen erfolgen im Einzelfall mit Zustimmung des Geschäftsführers der 
gemeinsamen Einrichtung nach den tarif- und beamtenrechtlichen Regelungen.  
(3) Die Rechtsstellung der Beamten bleibt unberührt. Ihnen ist eine ihrem Amt entspre-
chende Tätigkeit zu übertragen.  
(4) Die mit der Bundesagentur, dem kommunalen Träger oder einer nach § 6 Absatz 2 
Satz 1 herangezogenen Gemeinde oder einem Gemeindeverband bestehenden Arbeits-
verhältnisse bleiben unberührt. Werden einem Arbeitnehmer auf Grund der Zuweisung 
Tätigkeiten übertragen, die einer niedrigeren Entgeltgruppe oder Tätigkeitsebene zuzu-
ordnen sind, bestimmt sich die Eingruppierung nach der vorherigen Tätigkeit.  
(5) Die Zuweisung kann  
1. aus dienstlichen Gründen mit einer Frist von drei Monaten,  



2. auf Verlangen des Beamten oder Arbeitnehmers aus wichtigem Grund jederzeit  
beendet werden. Der Geschäftsführer kann der Beendigung nach Nummer 2 aus zwin-
gendem dienstlichem Grund widersprechen.  
 
 
§ 44h Personalvertretung  
 
(1) In den gemeinsamen Einrichtungen wird eine Personalvertretung gebildet. Die Rege-
lungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes gelten entsprechend.  
(2) Die Beamten und Arbeitnehmer in der gemeinsamen Einrichtung besitzen für den Zeit-
raum, für den ihnen Tätigkeiten in der gemeinsamen Einrichtung zugewiesen worden 
sind, ein aktives und passives Wahlrecht zu der Personalvertretung.  
(3) Der Personalvertretung der gemeinsamen Einrichtung stehen alle Rechte entspre-
chend den Regelungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes zu, soweit der Träger-
versammlung oder dem Geschäftsführer Entscheidungsbefugnisse in personalrechtlichen, 
personalwirtschaftlichen, sozialen oder die Ordnung der Dienststelle betreffenden Ange-
legenheiten zustehen.  
(4) Zur Erörterung und Abstimmung gemeinsamer personalvertretungsrechtlich relevanter 
Angelegenheiten wird eine Arbeitsgruppe der Vorsitzenden der Personalvertretungen der 
gemeinsamen Einrichtungen eingerichtet. Die Arbeitsgruppe hält bis zu zwei Sitzungen im 
Jahr ab. Sie beschließt mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder eine Geschäftsord-
nung, die Regelungen über den Vorsitz, das Verfahren zur internen Willensbildung und 
zur Beschlussfassung enthalten muss. Ergänzend finden die Regelungen des Bundes-
personalvertretungsgesetzes Anwendung. Die Arbeitsgruppe kann Stellungnahmen zu 
Maßnahmen der Träger, die Einfluss auf die Arbeitsbedingungen aller Arbeitnehmer und 
Beamten in den gemeinsamen Einrichtungen haben können, abgeben. 
(5) Die Rechte der Personalvertretungen der abgebenden Dienstherren und Arbeitgeber 
bleiben unberührt, soweit die Entscheidungsbefugnisse bei den Trägern verbleiben.  
 
 
§ 44i Schwerbehindertenvertretung; Jugend- und Auszubildendenvertretung  
 
Auf die Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung ist 
§ 44h entsprechend anzuwenden.  
 
 
§ 44j Gleichstellungsbeauftragte  
 
In der gemeinsamen Einrichtung wird eine Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Das Bun-
desgleichstellungsgesetz gilt entsprechend. Der Gleichstellungsbeauftragten stehen die 
Rechte entsprechend den Regelungen des Bundesgleichstellungsgesetzes zu, soweit die 
Trägerversammlung und die Geschäftsführer entscheidungsbefugt sind.  
 
 
§ 44k Stellenbewirtschaftung  
 
(1) Mit der Zuweisung von Tätigkeiten nach § 44g Absatz 1 und 2 übertragen die Träger 
der gemeinsamen Einrichtung die entsprechenden Planstellen und Stellen sowie Ermäch-
tigungen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen zur 
Bewirtschaftung.  
(2) Der von der Trägerversammlung aufzustellende Stellenplan bedarf der Genehmigung 
der Träger. Bei Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplanes unterliegt die gemein-
same Einrichtung den Weisungen der Träger.  
 
 
§ 45 Gemeinsame Einigungsstelle – aufgehoben –   

 



 
 
§ 46 Finanzierung aus Bundesmitteln 
 
(1) Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließ-
lich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur erbracht wer-
den. Der Bundesrechnungshof prüft die Leistungsgewährung. Dies gilt auch, soweit die 
Aufgaben von gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b wahrgenommen werden. Eine 
Pauschalierung von Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten ist zulässig. Die 
Mittel für die Erbringung von Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten werden in 
einem Gesamtbudget veranschlagt. 
(2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die Mittel nach Absatz 1Satz 4 auf 
die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei der Zuweisung wird die Zahl der erwerbsfä-
higen Bezieher von Leistungen zur Grundsicherung zugrunde gelegt. Bei der Zuweisung 
sind die Mittel für die Leistungen nach § 16e gesondert auszuweisen. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates andere oder ergän-
zende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel nach Absatz 1 Satz 4 festlegen. 
(3) Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrich-
tungen beträgt 87,4 Prozent. Durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen festlegen, nach welchen Maßstäben  
1. kommunale Träger die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bei der 
Bundesagentur abrechnen, soweit sie Aufgaben nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
wahrnehmen,  
2. die Gesamtverwaltungskosten, die der Berechnung des Finanzierungsanteils nach Satz 
1 zugrunde liegen, zu bestimmen sind.  
(4) … 
 
 
§ 47 Aufsicht  
 
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt die Rechts- und Fachaufsicht 
über die Bundesagentur, soweit dieser nach § 44b Absatz 3 ein Weisungsrecht gegen-
über den gemeinsamen Einrichtungen zusteht. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales kann der Bundesagentur Weisungen erteilen und sie an seine Auffassung bin-
den; es kann organisatorische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen des Bundes an 
der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende treffen.  
(2) Die zuständigen Landesbehörden führen die Aufsicht über die kommunalen Träger, 
soweit diesen nach § 44b Absatz 3 ein Weisungsrecht gegenüber den gemeinsamen Ein-
richtungen zusteht. Im Übrigen bleiben landesrechtliche Regelungen unberührt.  
(3) Im Aufgabenbereich der Trägerversammlung führt das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales die Rechtsaufsicht über die gemeinsamen Einrichtungen im Einvernehmen 
mit der zuständigen obersten Landesbehörde. Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt 
werden, gibt der Kooperationsausschuss eine Empfehlung ab. Von der Empfehlung kann 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nur aus wichtigem Grund abweichen. Im 
Übrigen ist der Kooperationsausschuss bei Aufsichtsmaßnahmen zu unterrichten.  
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach den Absätzen 1 
und 3 auf eine Bundesoberbehörde übertragen.  
(5) Die aufsichtführenden Stellen sind berechtigt, die Wahrnehmung der Aufgaben bei den 
gemeinsamen Einrichtungen zu prüfen. 

 
 

§ 48 Aufsicht über die zugelassenen kommunalen Träger  
 



(1) Die Aufsicht über die zugelassenen kommunalen Träger obliegt den zuständigen Lan-
desbehörden.  
(2) Die Rechtsaufsicht über die obersten Landesbehörden übt die Bundesregierung aus, 
soweit die zugelassenen kommunalen Träger Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit 
erfüllen. Zu diesem Zweck kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates 
allgemeine Verwaltungsvorschriften zu grundsätzlichen Rechtsfragen der Leistungser-
bringung erlassen. Die Bundesregierung kann die Ausübung der Rechtsaufsicht auf das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales übertragen.  
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann allgemeine Verwaltungsvorschrif-
ten für die Abrechnung der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erlas-
sen.  
 
 
§ 48a Vergleich der Leistungsfähigkeit  
 
(1) Zur Feststellung und Förderung der Leistungsfähigkeit der örtlichen Aufgabenwahr-
nehmung der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende erstellt das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales auf der Grundlage der Kennzahlen nach § 51b Absatz 3 
Nummer 3 Kennzahlenvergleiche und veröffentlicht die Ergebnisse vierteljährlich. 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die für die Vergleiche erforderlichen Kennzahlen 
sowie das Verfahren zu deren Weiterentwicklung und die Form der Veröffentlichung der 
Ergebnisse festzulegen.  

 
§ 48b Zielvereinbarungen  
(1) Zur Erreichung der Ziele nach diesem Buch schließen  
1. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen mit der Bundesagentur,  
2. die Bundesagentur und die kommunalen Träger mit den Geschäftsführern der gemein-
samen Einrichtungen,  
3. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit der zuständigen Landesbehörde 
sowie  
4. die zuständige Landesbehörde mit den zugelassenen kommunalen Trägern  
Vereinbarungen ab. Die Vereinbarungen nach Satz 1 Nummer 2 bis 4 umfassen alle Leis-
tungen dieses Buches. Die Beratungen über die Vereinbarung nach Satz 1 Nummer 3 
führen die Kooperationsausschüsse nach § 18b. Im Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c 
wird für die Vereinbarung nach Satz 1 Nummer 3 über einheitliche Grundlagen beraten.  
(2) Die Vereinbarungen werden nach Beschlussfassung des Bundestages über das jährli-
che Haushaltsgesetz abgeschlossen.  
(3) Die Vereinbarungen umfassen insbesondere die Ziele der Verringerung der Hilfebe-
dürftigkeit, Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Vermeidung von langfris-
tigem Leistungsbezug.  
(4) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 sollen sich an den Vereinbarun-
gen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 orientieren.  
(5) Für den Abschluss der Vereinbarungen und die Nachhaltung der Zielerreichung sind 
die Daten nach § 51b und die Kennzahlen nach § 48a Absatz 2 maßgeblich.  
(6) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 können  
1. erforderliche Genehmigungen oder Zustimmungen des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales ersetzen,  
2. die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln für Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit sowie für Verwaltungskosten zulassen. 
 
 
§ 49 Innenrevision 
 
(1) Die Bundesagentur stellt durch organisatorische Maßnahmen sicher, dass in allen 
Dienststellen und gemeinsamen Einrichtungen  nach § 44b durch eigenes, nicht der 



Dienststelle angehörendes Personal geprüft wird, ob von ihr Leistungen nach diesem 
Buch unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen nicht hätten erbracht werden dür-
fen oder zweckmäßiger oder wirtschaftlicher hätten eingesetzt werden können. Mit der 
Durchführung der Prüfungen können Dritte beauftragt werden. 
(2) Das Prüfpersonal der Bundesagentur ist für die Zeit seiner Prüftätigkeit fachlich unmit-
telbar der Leitung der Dienststelle unterstellt, in der es beschäftigt ist.  
(3) Der Vorstand legt die Berichte nach Absatz 1 unverzüglich dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales vor. 
 
 
Kapitel 6  
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung, datenschutzrechtliche Verantwortung  
 
§ 50 Datenübermittlung 
 
(1) Die Bundesagentur, die kommunalen Träger, die zugelassenen kommunalen Träger, 
gemeinsame Einrichtungen, die für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illega-
ler Beschäftigung zuständigen Stellen und mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauf-
tragte Dritte sollen sich gegenseitig Sozialdaten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben nach diesem Buch oder dem Dritten Buch erforderlich ist. 
(2) Die gemeinsame Einrichtung ist verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Sozialdaten nach § 67 Absatz 9 des Zehnten Buches sowie Stelle im 
Sinne des § 35 Absatz 1 des Ersten Buches.  
(3) Die gemeinsame Einrichtung nutzt zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch die Bundes-
agentur zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik. Sie ist verpflichtet, auf einen 
auf dieser Grundlage erstellten gemeinsamen zentralen Datenbestand zuzugreifen. Ver-
antwortliche Stelle für die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik nach § 67 
Absatz 9 des Zehnten Buches ist die Bundesagentur.  
(4) Die Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen 
Sozialdaten durch die gemeinsame Einrichtung richtet sich nach dem Datenschutzrecht 
des Bundes, soweit nicht in diesem Buch und im Zweiten Kapitel des Zehnten Buches 
vorrangige Regelungen getroffen sind. Der Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informatio-
nen gegenüber der gemeinsamen Einrichtung richtet sich nach den Vorschriften über die 
Informationsfreiheit des Bundes. Die Datenschutzkontrolle und die Kontrolle der Einhal-
tung der Vorschriften über die Informationsfreiheit bei der gemeinsamen Einrichtung so-
wie für die zentralen Verfahren der Informationstechnik obliegen nach § 24 des Bundes-
datenschutzgesetzes dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit.  
 
 
§ 51b Datenerhebung und -verarbeitung durch die Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende 
 
(1) Die zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende erheben laufend die 
für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erforderlichen Daten. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die nach Satz 1 zu erhebenden Daten, die zur Nutzung für 
die in Absatz 3 genannten Zwecke erforderlich sind, einschließlich des Verfahrens zu de-
ren Weiterentwicklung festzulegen.  
(2) Die kommunalen Träger und die zugelassenen kommunalen Träger übermitteln der 
Bundesagentur die Daten nach Absatz 1 unter Angabe eines eindeutigen Identifikations-
merkmals, personenbezogene Datensätze unter Angabe der Kundennummer sowie der 
Nummer der Bedarfsgemeinschaft nach § 51a.  
(3) Die nach Absatz 1 und 2 erhobenen und an die Bundesagentur übermittelten Daten 
dürfen nur – unbeschadet auf sonstiger gesetzlicher Grundlagen bestehender Mittei-
lungspflichten – für folgende Zwecke verarbeitet und genutzt werden:  



1. die zukünftige Gewährung von Leistungen nach diesem und dem Dritten Buch an die 
von den Erhebungen betroffenen Personen,  
2. Überprüfungen der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf korrekte und 
wirtschaftliche Leistungserbringung,  
3. die Erstellung von Statistiken, Kennzahlen für die Zwecke nach § 48a Absatz 2 und 
§ 48b Absatz 5, Eingliederungsbilanzen und Controllingberichten durch die Bundesagen-
tur, der laufenden Berichterstattung und der Wirkungsforschung nach den §§ 53 bis 55,  
4. die Durchführung des automatisierten Datenabgleichs nach § 52,  
5. die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch.  
(4) Die Bundesagentur regelt im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden auf 
Bundesebene den genauen Umfang der nach den Absätzen 1 bis 3 zu übermittelnden 
Informationen, einschließlich einer Inventurmeldung, sowie die Fristen für deren Übermitt-
lung. Sie regelt ebenso die zu verwendenden Systematiken, die Art der Übermittlung der 
Datensätze einschließlich der Datenformate sowie Aufbau, Vergabe, Verwendung und 
Löschungsfristen von Kunden- und Bedarfsgemeinschaftsnummern nach § 51a. 
 
 
§ 51c Verordnungsermächtigung – aufgehoben –  
 
 
§ 55 Wirkungsforschung 
 
(1) Die Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung und der Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts sind regelmäßig und zeitnah zu untersuchen und in die Arbeits-
markt und Berufsforschung nach § 282 des Dritten Buches einzubeziehen. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und die Bundesagentur können in Vereinbarungen 
Einzelheiten der Wirkungsforschung festlegen. Soweit zweckmäßig, können Dritte mit der 
Wirkungsforschung beauftragt werden. 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht vergleichend die Wirkung 
der örtlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Träger der Grundsicherung.  
 
 
§ 64 Zuständigkeit 
 
(1) Für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch gilt § 319 des Dritten Buches entspre-
chend. 
(2) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten sind in den Fällen  
1. des § 63 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 die gemeinsame Einrichtung oder der nach § 6a 
zugelassene kommunale Träger,  
2. des § 63 Absatz 1 Nummer 6  
a) die gemeinsame Einrichtung oder der nach § 6a zugelassene kommunale Träger sowie 
b) die Behörden der Zollverwaltung  
jeweils für ihren Geschäftsbereich.  
(3) Soweit die gemeinsame Einrichtung Verwaltungsbehörde nach Absatz 2 ist, fließen die 
Geldbußen in die Bundeskasse. § 66 des Zehnten Buches gilt entsprechend. Die Bun-
deskasse trägt abweichend von § 105 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
die notwendigen Auslagen. Sie ist auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Absatz 4 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 
 
 
§ 65c Übergang bei verminderter Leistungsfähigkeit – aufgehoben –   
 
 
§ 75 Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeit-
suchende – Anwendbarkeit des § 6a Absatz 7, des § 44d  und des § 51b  
 



(1) § 51b Absatz 1 bis 3a in der bis zum [Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung ist an Stelle des § 51b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 weiterhin anzuwenden, 
solange das Bundesministerium für Arbeit und Soziales keine Rechtsverordnung nach 
§ 51b Absatz 1 Satz 2 erlassen hat.  
(2) Abweichend von § 6a Absatz 7 Satz 3 kann der Antrag nach § 6a Absatz 7 Satz 1 im 
Jahr 2010 bis zum 1. September mit Wirkung zum 1. Januar 2011 gestellt werden. 
(3) Der Geschäftsführer einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in der bis zum … gelten-
den Fassung nimmt die Aufgaben der Geschäftsführung in der gemeinsamen Einrichtung 
bis zum Ablauf der laufenden Amtsperiode nach § 44d Absatz 2 dieses Buches in der bis 
zum … geltenden Fassung wahr. § 44d Absatz 2 Satz 7 bleibt unberührt. Endet die Amts-
periode des Geschäftsführers einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in der bis zum … 
geltenden Fassung vor Bildung der gemeinsamen Einrichtung oder läuft seine Amtsperio-
de nach Satz 1 ab, bevor die Trägerversammlung nach § 44c Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
einen neuen Geschäftsführer bestellt hat, bestimmt die Anstellungskörperschaft des bis-
herigen Geschäftsführers einen kommissarischen Geschäftsführer, der die Geschäfte 
führt, bis die Trägerversammlung einen Geschäftsführer bestellt hat. 
 
 
§ 76 Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeit-
suchende  
 
(1) Abweichend von § 44b Absatz 1 können die Aufgaben nach diesem Buch bis zum 31. 
Dezember 2011 getrennt wahrgenommen werden, wenn  am 31. März 2010 in dem Be-
reich eines kommunalen Trägers keine Arbeitsgemeinschaft nach § 44b bestanden hat.  
(2) Nehmen im Gebiet eines kommunalen Trägers nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
mehr als eine Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in der bis zum … geltenden Fassung die 
Aufgaben nach diesem Buch wahr, kann insoweit abweichend von § 44b Absatz 1 Satz 1 
mehr als eine gemeinsame Einrichtung gebildet werden.  
(3) Bei Wechsel der Organisationsform tritt der zuständige Träger oder die zuständige 
Organisationsform an die Stelle des bisherigen Trägers oder der bisherigen Organisati-
onsform; dies gilt auch für laufende Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Die Träger teilen 
sich alle Tatsachen mit, die zur Vorbereitung eines Wechsels der Trägerschaft oder der 
Organisationsform erforderlich sind. Sie sollen sich auch die zu diesem Zweck erforderli-
chen Sozialdaten in automatisierter und standardisierter Form übermitteln. 
(4) Besteht in einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in der bis zum … geltenden Fassung 
ein Personal- oder Betriebsrat, nimmt dieser ab dem Zeitpunkt, zu dem Beamten und Ar-
beitnehmern in einer gemeinsamen Einrichtung Tätigkeiten zugewiesen werden, die Auf-
gaben der Personalvertretung als Übergangspersonalrat bis zur Konstituierung einer neu-
en Personalvertretung nach den Regelungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
wahr, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2012. Satz 1 gilt entsprechend für die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung.  
(5) Bestehen in einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in der bis zum … geltenden Fas-
sung Dienst- oder Betriebsvereinbarungen, gelten diese bis zu einer Neuregelung für die 
jeweilige gemeinsame Einrichtung als Dienstvereinbarungen fort, längstens jedoch bis 
zum 30. Juni 2012.  
 


